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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Mittels eines Postulats ersuchte Baptiste Hurni (sp, NE) den Bundesrat, einen Bericht
zum psychischen Gesundheitszustand der Schweizerinnen und Schweizer zu erstellen.
Das Geschäft wurde in der Sommersession 2021 von Therese Schläpfer (svp, ZH)
bekämpft. Sie war der Ansicht, dass das Erteilen von psychologischen Ratschlägen nicht
in den Aufgabenbereich des Bundes falle und die psychischen Folgen der Pandemie
nicht durch die Pandemie, sondern durch die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen
verursacht worden seien. Der Nationalrat behandelte den Vorstoss im darauffolgenden
September. Hurni erklärte, dass sich die Covid-19-Pandemie und die damit
verbundenen Massnahmen wie die Lockdowns oder die sozialen und kulturellen
Einschränkungen gemäss Ärzteschaft negativ auf die psychische Gesundheit der
Bevölkerung ausgewirkt hätten. In besonderem Masse gelte dies für diejenigen
Personen, die bereits vor der Pandemie gefährdet gewesen seien. Da es bisher aber an
soliden und verlässlichen Daten fehle, die nötig seien, um im Bedarfsfall angemessene
Massnahmen zu ergreifen, solle der Bund diesbezüglich eine ausführliche Studie
erstellen. Gesundheitsminister Berset unterstrich die Notwendigkeit verlässlicher
Informationen, aufgrund derer Entscheidungen getroffen werden könnten. Im Namen
des Gesamtbundesrats erklärte er sich dazu bereit, dem vom Postulanten geforderte
Anliegen auf Basis der Arbeit einer bereits existierenden Arbeitsgruppe und einer
Studie, welche vom BAG in Auftrag gegeben worden war, Rechnung zu tragen. Daher
empfahl er das Postulat zur Annahme. Die grosse Kammer kam dieser Aufforderung mit
101 zu 78 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) nach. Während die Fraktionen der SP, GLP,
Grünen und der Mitte geschlossen oder grossmehrheitlich für das Postulat stimmten,
sprachen sich die FDP- und SVP-Fraktionen geschlossen respektive mit einer Ausnahme
gegen das Postulat aus. 1

POSTULAT
DATUM: 16.09.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

In der Wintersession 2021 pflichtete der Nationalrat seinem Schwesterrat bezüglich des
Entwurfs zur Vollstreckung der Prämienzahlungspflicht in weiten Teilen bei, schuf aber
zwei Differenzen. So wollten Bundesrat und Ständerat säumige Prämienzahlende
zukünftig zwangsweise Versicherungen und Modellen mit eingeschränkter Wahl der
Leistungserbringenden zuweisen können, die SGK-NR lehnte diese Möglichkeit jedoch
ab – diesbezüglich seien zu viele Fragen ungeklärt, betonte Therese Schläpfer (svp, ZH).
Stillschweigend folgte der Nationalrat diesem Antrag. Die zweite neue Differenz betraf
den Vorschlag der Kommissionsmehrheit, im Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs einen Artikel zu ergänzen, wonach Schuldnerinnen und Schuldner ihre
Arbeitgebenden anweisen können, einen Teil ihres Einkommens in der Höhe ihrer
laufenden Prämien- und Kostenbeteiligungsforderungen der OKP an das zuständige
Amt zu überweisen. Damit sollten «neue Schulden aufgrund bestehender
Betreibungen» vermieden werden, argumentierte Kommissionssprecher Hess (mitte,
BE). Eine Minderheit Nantermod (fdp, VS) sprach sich erfolglos gegen diese Änderung
aus, weil man dafür mindestens die für das Betreibungsgesetz zuständigen Behörden
anhören müsse – zumal die SGK-NR nicht für diesen Themenbereich zuständig sei und
eine solche Regelung deutlich von den bestehenden Regelungen abweichen würde.
Zudem solle kein einseitiges Privileg zugunsten der Krankenkassen eingeführt werden,
auch andere Gläubigerinnen und Gläubiger verfügten über berechtigte Forderungen an
die Schuldnerinnen und Schuldner. Und schliesslich wehrte sich der
Minderheitensprecher dagegen, zusätzliche administrative Aufgaben für die
Arbeitgebenden zu schaffen. Mit 108 zu 82 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) folgte der
Nationalrat gegen den Willen der SVP- und der FDP.Liberalen-Fraktion sowie eines
Mitglieds der Mitte-Fraktion dem Mehrheitsantrag. 
Stillschweigend folgte die grosse Kammer ihrem Schwesterrat hingegen in
verschiedenen Punkten: So zeigte sich auch der Nationalrat überzeugt, dass
Jugendliche nach ihrem Erreichen der Volljährigkeit nicht für frühere Prämienschulden
haftbar gemacht werden dürfen; die Haftbarkeit verbleibt bei ihren Eltern. Zudem
dürfen Personen maximal zweimal pro Kalenderjahr betrieben werden, es sei denn, eine

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
ANJA HEIDELBERGER
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Betreibung habe zu einem Verlustschein geführt. Überdies soll der Bundesrat zukünftig
die Gebühren auf Mahnungen regeln können. 
Diskussionen gab es hingegen bezüglich der Frage, ob die Krankenversicherungen 50
Prozent (Kommissionsmehrheit) oder 75 Prozent (Minderheit Glarner; svp, AG) der
Rückerstattungen an die Kantone überweisen sollen. Andreas Glarner kritisierte die
vorgeschlagene Lösung, da die Versicherungen damit «bis zu 135 Prozent der Prämien
kassieren», während das Debitorenrisiko bei den Gemeinden (oder Kantonen) zu liegen
komme. Bundesrat Berset beantragte hingegen, bei der von der Kommission
vorgeschlagenen Regelung zu bleiben, zumal diese einen Kompromiss zwischen
Versicherungen und Kantonen darstelle. Ansonsten hätten die Krankenversicherungen
«plus d'intérêt à poursuivre les assurés». Mit 138 zu 52 Stimmen (bei 2 Enthaltungen)
folgte die grosse Kammer mit Ausnahme der SVP-Fraktion und eines Mitglieds der
FDP.Liberalen-Fraktion der Kommissionsmehrheit. 
Am umstrittensten war einmal mehr die Frage nach der Abschaffung der Liste der
säumigen Prämienzahlenden – wobei sich Christian Lohr (mitte, TG) vehement gegen
die Bezeichnung «schwarze Liste» wehrte. Wie der Ständerat beantragte die
Kommissionsmehrheit, auf eine Abschaffung der Listen zu verzichten, da man den
Entscheid über deren Anwendung den Kantonen überlassen wolle. Der Bundesrat und
eine starke Minderheit Weichelt (al, ZG) sprachen sich hingegen für ihre Streichung aus,
da sie sich in der Praxis nicht bewährt hätten. Nachdem die Entscheidung in der
Kommission mit 13 zu 12 Stimmen diesbezüglich äusserst knapp ausgefallen war, sprach
sich der Nationalrat mit 98 zu 92 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ebenfalls eher knapp für
die Beibehaltung der Listen aus; die Stimmen der Mitglieder der SP-, der Grünen- und
der GLP-Fraktion sowie der EVP und eine Minderheit der FDP reichten somit für eine
Streichung der Listen nicht aus. Nach einigen sprachlichen und formalen Bereinigungen
nahm der Nationalrat den Entwurf in der Folge mit 191 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung)
ohne Gegenstimme an. 2

Soziale Gruppen

Frauen und  Gleichstellungspolitik

Das im Sommer 2019 von Laurence Fehlmann Rielle (sp, GE) eingereichte Postulat
«Gesundheit der Frauen. Bessere Berücksichtigung ihrer Eigenheiten» forderte vom
Bundesrat das Aufzeigen von bisher getroffenen oder nötigen Massnahmen, mit denen
sowohl in der Wissenschaft als auch im Gesundheitswesen spezifische Bedürfnisse von
Frauen besser berücksichtigen werden. Fehlmann Rielle begründete ihr Postulat mit
Untersuchungen, die zeigten, dass Frauen vom Gesundheitspersonal tendenziell zu
wenig ernst genommen und folglich etwa Herzinfarkte oder Schlaganfälle bei Frauen
vermehrt übersehen würden. Zurückzuführen sei dies darauf, dass Frauen Opfer von
auch im Gesundheitswesen verbreiteten geschlechtsspezifischen Konstrukten seien.
Ferner argumentierte Fehlmann Rielle, klinische Studien würden oft mehrheitlich an
Männern durchgeführt, sodass medizinische Empfehlungen den Bedürfnissen von
Frauen nicht entsprächen oder verschriebene Medikamente für bestimmte Frauen
eigentlich ungeeignet seien.
In seiner Stellungnahme im August 2019 empfahl der Bundesrat das Postulat zur
Annahme und fügte an, dass er die von der Sozialdemokratin geäusserten Kritikpunkte
teile und sich für ein chancengleiches Gesundheitssystem einsetzen wolle. Der daraus
resultierende Bericht werde sich zudem der Motion Heim (Mo. 19.3577) annehmen,
welche ähnliches forderte.
Im September 2019 wurde das Postulat verschoben, da Therese Schläpfer (svp, ZH) das
Anliegen bekämpfte. In der Sommersession 2020 argumentierte Schläpfer dann, dass
Frauen entgegen der Meinung Fehlmanns durchaus gleichberechtigt behandelt werden,
was sich schon nur an deren höheren Lebenserwartung ablesen lasse. Zudem betrage
der Frauenanteil der Abgängerinnen und Abgänger des Medizinstudiums 70 Prozent,
man also aufgrund dieser weiblichen Überzahl davon ausgehen dürfe, dass Anliegen von
Frauen im Gesundheitswesen zunehmend ernst genommen werden. Innenminister
Alain Berset wiederum teilte weitgehend die Argumentation Fehlmanns, hob erneut die
von ihr erläuterten Ungleichheiten zu Lasten der Frauen hervor und empfahl das
Postulat zur Annahme. Dieser Empfehlung folgte der Rat mit 113 zu 69 Stimmen bei 4
Enthaltungen. Die Nein-Stimmen stammten grösstenteils aus der SVP-Fraktion, aber
auch Angehörige der Mitte äusserten sich gegen das Anliegen. 3

POSTULAT
DATUM: 28.06.2020
CHRISTIAN GSTEIGER

1) AB NR, 2021, 1660 f.
2) AB NR, 2021, S. 2642 ff.
3) AB NR, 2019, S. 1941; AB NR, 2020, S. 1093 ff.
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